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Baselstädtischer Angestelltenverband (BAV)
KANTON BASEL-STADT

Systempflege – Stand der Dinge

Dr. Georg Schürmann 
Sekretär BAV

Das Lohnprojekt «Systempflege» 
wurde in einer ersten Phase umge-
setzt. Dabei hat sich gezeigt, dass vie-
le Mitarbeitende mit den neuen Zu-
ordnungen nicht einverstanden sind 
und aus diesem Grund ein Einspra-
cheverfahren eröffnet haben. Die ent-
sprechenden Verfahren sind zeit- 
intensiv und kommen nur schleppend 
voran. Nachfolgend wird ein kurzer 
Überblick über den Stand der Dinge 
gegeben.

I.	 Systempflege – um was geht es?
Ziel des seit mehreren Jahren andauernden Pro-
jekts «Systempflege» war und ist eine Anpassung 
des Einreihungsplanes bzw. der Richtpositionen 

sowie der Modellumschreibungen an die auf-
grund der neuen Ausbildungslandschaft ent-
standenen veränderten Verhältnisse. Dies kann 
Auswirkungen auf die Lohnklassen der einzel-
nen Funktionen haben.  

Basis für die neue Einreihung bildet der Stel-
lenbeschrieb der jeweiligen Funktion. Da zahl-
reiche Stellen- und Funktionsbeschreibungen 
zum Teil sehr veraltet waren und nicht den 
tatsächlichen Gegebenheiten entsprachen, 
mussten diese zunächst überarbeitet und auf 
den neusten Stand gebracht werden, was zwar 
grundsätzlich positiv zu werten ist, da damit 
alle Stellenbeschreibungen auf dem neusten 
Stand sind; nachteilig hat sich dies allerdings 
auf die Dauer des Verfahrens ausgewirkt. 

II.	 Was bisher geschah
Nach intensiver Vorarbeit des Zentralen Perso-
naldienstes (ZPD) bzw. der dortigen Abteilung 
Vergütungsmanagement hat der Regierungsrat 
sämtliche Stellen per 1. Februar 2015 eingereiht, 
wobei festzustellen war, dass sich für den Gross-
teil der Mitarbeitenden nichts verändert hat und 
zahlreiche Funktionen in ihrer Lohnklasse un-
verändert geblieben sind. 

Unbesehen dessen hat es neben diesen 
gleichbleibenden Lohnklassen und Höherein-
reihungen auch Funktionen gegeben, die einer 
tieferen Lohnklasse zugeordnet wurden. Diese 
Funktionen bzw. die jeweils betroffenen Stel-
leninhaberInnen hatten die Möglichkeit, eine 
Einsprache bei der eigens hiefür geschaffenen 

Überführungskommission einzureichen. Diese 
Kommission prüft den Sachverhalt und gibt 
anschliessend eine Empfehlung zuhanden des 
Regierungsrates ab, welcher über die Einsprache 
entscheidet. 

Alleine das Sekretariat des BAV betreut über 
100 Personen, welche mit der aufgrund der 
Systempflege erfolgten Einreihung nicht einver-
standen sind. Erwähnenswert in diesem Zusam-
menhang ist, dass die Einsprachebegründung 
an eine Frist von 30 bzw. maximal 60 Tage ge-
bunden ist, die Behandlung durch die Überfüh-
rungskommission bzw. das Vergütungsmanage-
ment jedoch viel mehr Zeit in Anspruch nimmt 
und äusserst schleppend erfolgt. Grund hierfür 
ist gemäss Angaben des Zentralen Personal-
dienstes eine Überlastung des Vergütungsma-
nagements, welches aufgrund des Projektes 
«Systempflege» und zusammen mit dem Tages-
geschäft an die Grenzen der Kapazität gelangt.

Per Ende 2016 sind sämtliche Einsprachebe-
gründungen eingereicht worden, Einsprache-
entscheide des Regierungsrates liegen bis heu-
te jedoch nur vereinzelt vor. Das Sekretariat des 
BAV rechnet damit, dass im Laufe des Jahres 
2017 die Mehrheit der Einspracheentscheide 
ergehen werden.

III.	Systempflege Gerichte
Noch in einer Anfangsphase befindet sich die 
Systempflege bei den kantonalen Gerichten, 
wozu organisatorisch auch das Erbschaftsamt, 
das Betreibungsamt, das Konkursamt sowie das 

Zusammen mit den übrigen in der 
Arbeitsgemeinschaft baselstädtischer 
Personalverbände (AGSt) zusammenge-
schlossenen Personalvertretungen hat 
der BAV im Berichtsjahr eine Petition 
für die Einführung einer 40-Stunden-
Woche lanciert.
Dabei wird der Regierungsrat des 
Kantons Basel-Stadt aufgefordert, die 
Basis der Wochenarbeitszeit von 42 auf 
40 Stunden zu senken und eine flexible 

Ausgestaltung vorzusehen. Die Kürzung 
der Wochenarbeitszeit soll dabei bei 
gleichem Lohn und mit den dafür not-
wendigen zusätzlichen Stellen erfolgen.
Begründet wird die Forderung nach ei-
ner Arbeitszeitreduktion unter anderem 
mit dem Gesundheitsschutz sowie mit 
dem Umstand, dass das Kantonsper-
sonal in den vergangenen Jahren auch 
zum finanziellen Erfolg des Kantons 
beigetragen hat und nach wie vor 

beiträgt, zuletzt mit der Erhöhung 
des Rentenalters, der Kürzung des 
Dienstaltersgeschenks und der höheren 
Beteiligung an der NBU-Prämie.
Die Unterschriftensammlung hat Ende 
2016 mit bereits zahlreichen Rückmel-
dungen begonnen und läuft noch bis 
im Frühjahr 2017. Unterschreiben Sie 
ebenfalls die Petition für die 40-Stun-
den-Woche unter 
www.basel.vpod.ch

Petition 40-Stunden-Woche



Daten 2017
Ordentliche Mitglieder-
versammlung BAV: 30. Mai 2017 

18.00 Uhr Restaurant Centrino, 

Universitätsspital Basel

Pensionierten-Ausflug: 
Donnerstag, 4. Mai 2017 (ganztags)

Pensionierten-Stamm: 
Dienstag, 28. März 2017

Dienstag, 20. Juni 2017

Dienstag, 15. August 2017

Gantwesen gehören. Grund für die Abtrennung 
der Systempflege hier von derjenigen der übri-
gen kantonalen Funktionen ist das Inkrafttreten 
des neuen Gerichtsorganisationsgesetztes 
(GOG) und der Umstand, dass für die Einrei-
hungen der Mitarbeitenden der Gerichte der 
neu geschaffene Gerichtsrat zuständig ist. 

Es ist geplant, dass der Gerichtsrat im Früh-
jahr 2017 über die einzelnen Zuordnun-gen 
entscheidet und anschliessend – wie bei den 
übrigen kantonalen Funktionen – die Möglich-
keit eines Einspracheverfahrens samt anschlies-
sender Rekursmöglichkeit an das Verwaltungs-
gericht besteht.

Dr. Georg Schürmann
Sekretär des BAV, Advokat

Dienstag, 10. Oktober 2017

Dienstag, 5. Dezember 2017

jeweils im Restaurant Stadtkeller, 
Marktgasse 11 (zwischen Schifflände 

und Fischmarkt), ab 15.00 Uhr (bis ca. 

17.30 Uhr)

Kontaktmöglichkeit

Telefon:	 061 272 45 11
Fax:	 061 272 45 35
E-Mail:	 info@bav-bs.ch
Website:	 www.bav-bs.ch
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